
 
 

Rechtmäßiger Erwerb von Munition 

 

 

Sofern man einen Jagdschein besitzt, kann man ohne weiteren Nachweis 

Munition für Langwaffen rechtmäßig erwerben. 

Es ist nicht erforderlich, eine Waffenbesitzkarte vorzulegen. 

Damit kann der Berechtigte sogar Munition für solche Langwaffen 

erwerben, die er selber nicht besitzt. 

 

Anders ist dies bei Kurzwaffen. 

Hier ist eine Berechtigung zum Erwerb von Kurzwaffenmunition nur 

gegeben, wenn in der Waffenbesitzkarte ein solche Erwerb für eine 

bestimmte eigene Waffe genehmigt wurde. Daher muss man beim Erwerb 

der Kurzwaffenmunition auch die Waffenbesitzkarte vorlegen. 


